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Sicherheitspolitik

Tartus nicht nur gesichert, sondern erwei-

tert und allen Verbündeten und zukünf-
tigen Partnern die Leistungsfähigkeit der
russischen Streitkräfte und deren Waffen-

Systeme eindrucksvoll vor Augen geführt.
Aufder anderen Seite musste die US-Re-

gierung zur Kenntnis nehmen, dass der

geplante Regime Change in Damaskus

gegen Russland nicht mehr durchzuset-
zen ist und hat einsehen müssen, dass die

Schaukelpolitik zwischen der Türkei auf
der einen und den Kurden auf der an-
deren Seite keine Probleme löst, sondern

neue schafft. Darüber hinaus mussten die
USA tatenlos zusehen, wie auch der Iran,
der Erzfeind Israels, durch sein Engage-
ment im Kampf gegen den IS, sowohl in
Syrien als auch im Irak, seinen Einfluss in
der Region ausgebaut und gefestigt hat.
Am schlimmsten aber ist es für Washing-
ton, dass die amerikanische Reputation
und auch die seiner Verbündeten in der

gesamten Region aufeinem Tiefpunkt ist.

In einem aktuellen Interview, das Präsi-
dent Assad der internationalen Presse-

agentur AP gegeben hat, spricht der syri-
sehe Herrscher aus, was nicht nur viele Re-

gierungen in der Region, sondern auch die
dort lebenden Menschen über die USA
und die Administration in Washington
denken, indem er unter anderem sagt:
«... zo/zzzteuer tbc Amm'czm offzez'/t/j- razz/

zü/wzt f/ze cozzyZzrî'.s' zw Syrz'zz z» gwzmz/ /zzzt zzo

créz/z'fe'/zfy. W/z/ztez/cr t/zey raj/, zA/zctf /zA...»
Und auf die Frage, ob sich die Situation
in Syrien in absehbarer Zukunft verbes-

sern wird, so dass vielleicht auch die Flücht-

linge zurückkehren können, erklärte Assad:

«YVo, Wczzz/ra / z/ozzY /Wz'czzc t/rat zw zz eozz/z/o

ofwzoHt/z Arz/og/zzz zzzzz/ t/z<? t/wz'ta/ Sf/Zf« re-

gz'mc, zzzzz/ t/zc WA/cttz rifgz'wzö zw gezzerzz/, zzzzz/

o/eoz/rra Kzzzz/z' AraWzz zzzzz/ Qzz/zzr, zzragoz'zzg

fo j/op t/ze tzz/z/wt o/Y/zc ZcrrorzA... »

Zukunftsperspektive

Was ist zu tun oder besser gesagt: Was
kann man überhaupt noch tun, um den

Krieg in Syrien zu beenden?

Eine einfache Lösung gibt es nicht, aber

selbst für kleine Fortschritte müssen die
USA und Russland als erstes ihre Eigen-
interessen und die ihrer Verbündeten in
der Region hintanstellen und sich mit der
UN-Resolution 2254 vom 18. Dezember
2015 identifizieren, der einzigen Völker-
rechtlich verbindlichen Grundlage für ei-

nen Frieden in Syrien.
Die Waffenlieferungen an sämtliche

Oppositionsgruppen müssen aufhören,
auch an die Kurden im Norden Syriens.

Bislang hat Moskau eine klare Posi-
tion vertreten, indem man alle Kräfte be-

kämpft hat, die sich den Sturz des Re-

gimes zum Ziel gesetzt haben. Diese Vor-
gehensweise kann man kritisieren, aber
sie war wenigstens klar und in sich lo-
gisch. Washington dagegen hat die Stra-

tegien und auch die Verbündeten immer
wieder gewechselt und es auch zugelas-

sen, dass die CIA im Untergrund die of-
fizielle amerikanische Politik total kon-
terkariert hat. Man ist letztlich nicht ein-
mal mehr sicher, ob Washington den «Re-

gime Change» in Damaskus wirklich auf-

gegeben hat.
Die UNO muss mit Unterstützung al-

1er Beteiligten die politischen und mili-
tärischen Massnahmen koordinieren, um
den Friedensplan umzusetzen.

Dafür müssen die unterbrochenen Frie-

densgespräche wieder aufgenommen wer-
den und zwar unter Beteiligung der USA,
Russlands, Iran, Katar, Saudi Arabiens,
der Türkei und natürlich der syrischen Re-

gierung. Die syrische Opposition sollte nur
hinzugezogen werden, wenn sie sich auf
eine offizielle und von allen Gruppierun-
gen legitimierte Delegation verständigt hat
und die Waffen niederlegt.

Die Türkei muss ihren Kampf gegen
die Kurden in Syrien beenden.

Die regulären syrischen Streitkräfte und
die Streitkräfte der USA mit ihren offiziel-
len Verbündeten und die russische Armee
müssen aus einem gemeinsamen Gefechts-
stand den IS und die Fatah-al-Sham zer-
schlagen. Alle anderen Kampfhandlungen
müssen eingestellt werden.

All diese Massnahmen können nur funk-
tionieren, wenn Russland und die USA
unter Federführung der UNO sämtliche

politischen und militärischen Massnah-

men koordinieren und die USA akzep-
deren, dass Assad bis aufweiteres im Amt
bleibt und Moskau zukünftig der ent-
scheidende und vor allem auch gleichbe-
rechtigte Partner ist.

Emile Hokayem vom amerikanischen
International Institute for Strategie hat lei-
der Unrecht, wenn er sagt: «IFFro «oZgozzzg
Zo wzzW Syrz'zz z'nzo zzyzroxy zzzzzr between z/ze

t/nz'zez/ StzzZez zzwz/ Äzzrrz'zz. », weil genau das

längst passiert ist.

Oberst i Gst aD

Jürgen Hübschen

Beratung für

Friedenssicherung und

Sicherheitskonzepte
D-48268 Greven

iAws (Zern ßi/nc/es/7ai/s

/m po//'f/'schen Brenn-
pun/cf stehen d/'e Ar-

meebofscha/f 2036,
d/'e /Mof/'on «Füsfungs-

Programm 2017» so-
w/'e d/'eAdm/'n/'sfraf/'v-

tmfersochu/tg «BOD-
11/1/2020» /m 1/ßS.

Der A/af/'ona/raf (A/Fj verabseb/edefe a/s
Zwe/Yraf d/'e «/4rmeebofscba/f2016» vom
24. Februar2036 (46.0261. Fr traf- w/'e

derSfänderaf (5F1 - n/'cbf aufden «ßun-
desbeseb/usszum Zab/ungsrabmen der
/Irmee 2017-2020» m/Y 28,8 /Mrd. Fran-
ken e/n (df /a : 328 Ne/'n : 0 Fnfba/fun-
genl und beborrfe dam/Y auf dem «ßun-
desbeseb/usszum Zab/ungsrabmen der
/Irmee 2037-2020» vom 7. /März 2036
m/Y20/Mrd. Franken. Der/V/? verabseb/'e-
defe /'n derGesamfabsf/mmung das zzßüs-

fungsprogramm 2036» m/Y 3,543 /Mrd.

(435:37:35j und das zz/mmob/7/enpro-

gramm 1/ßS 2036» m/Y572 /M/'o. Franken

(476 : 0 : 32j.

I/We der ßundesraf, aber /'m Gegensatz
zum /VF, /ebnfe derSF d/e /Mof/on zzßüs-

fungsprogramm 2037» der S/VG/VF ab

(46.3266k zzDer ßundesraf w/rd beauf-
fragt, das Füsfungsprogramm 2037, a/-

/en/ä//s 2037 p/us, so auszugesfa/fen,
dass d/e F/'nanzen der/lrmee für d/'e Füs-

fungsausgaben e/'ngesefzf werden kön-
nen und kerne Fesfkred/Ye enfsfeben.»
Das Par/amenf babe der/lrmeefäbr//'cb
fünf/M////arden Franken zugestanden. D/'e

ßodengesfüfzfe Yüffverfe/'d/'gung fßOD-
1(31/ 2020j war 2037 für das Füsfungs-
Programm /FPJ vorgesehen und wurde
s/'sf/'erf. Dam/Y se/' n/'cbf mehr k/ar, ob
das FP 2037 trotzdem e/'ngeba/fen wer-
den könne. Hauptgrund für d/'e /lb/eb-
nung war der obenerwähnte ßundesbe-
seb/uss vom 7. /März 2036, wonach das
1/ßS während der ßudgef/'erung e/'gene
/<red/Ye umseb/'ebfen kann.

/Im 22. September 2036 er/äuferfe der
Beauftragte se/'ne zz/ldm/'n/sfraf/vunfer-

suebung /'m 1/ßS - ßODYDl/2020 fboden-
gestützte Yu/tverfe/'d/'gungl». Fr kommt
zum Scb/uss, zzdass n/'cbf d/'e Pro/ekffüb-

rung, sondern d/'e /nd/'skref/'onen das
Pro/'ekfzum/lbsfurzbracbfen» fs/'c.'f. Das
1/orbaben se/' durch Genera/unfernebmer
und Pro/ekfaufs/'cbf we/'sungskonform
bearbe/Yef worden. Yeseempfeb/ung/
/4ffa/'re à su/'vre/

Oberst a D ße/'nr/'ch 1. l/l//'rz

/M/7/Yärpub//'z/'sf/ßundesbaus-yourna//'sf
3047 ßremgarfen ßF
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